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IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. Barbara Magele als Vorsitzende und den Richter Dr. Karl 
Ruso als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX, StA.: Ägypten, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes 
vom 24.01.2013, Zl. 12 18.000 - BAW, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde vom 30.01.2013 wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 
100/2005 (Asylgesetz) als unbegründet abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Gang des Verfahrens 
 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Ägyptens, reiste am 09.12.2012 über den Flughafen XXXX 
nach Österreich ein und stellte am nächsten Tag einen Antrag auf internationalen Schutz. Bei der Erstbefragung 
durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes am selben Tag führte der Beschwerdeführer zunächst aus, 
dass in seinem Heimatland seine Eltern, zwei Brüder und zwei Schwestern leben würden. Im Jahre 2012 habe er 
sich für drei Monate in der Schweiz aufgehalten und dort einen Asylantrag gestellt. Nach dessen Abweisung sei 
er im Oktober 2012 wieder freiwillig in sein Heimatland zurückgekehrt. Er habe sein Heimatland verlassen, 
zumal er Probleme mit den "Islambrüdern" gehabt habe. Er habe sich in ein Mädchen von den Islambrüdern 
verleibt, welche er einige Male heimlich getroffen habe. Ihr Vater habe davon erfahren und ihm "mehrere 
Probleme" gemacht. Ihr Vater sei ein Anhänger von Mohamed MURSI und gehöre zu den "Islambrüdern". Da er 
kein religiöser Moslem sei, werde er von diesem fanatischen Moslem verfolgt. Dieser habe bei der Polizei 
angezeigt, dass der Beschwerdeführer ungläubig sei, zumal er nicht faste und nicht bete und Alkohol trinke. 
Weiters habe er ihn bei der Polizei verleumdet, dass er Rauschgift konsumiere. Da die "Islambrüder" an der 
Macht seien und er gegen diese nichts unternehmen könne, habe er seine Heimat verlassen. 
 

2. Bei seiner niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesasylamt am 22.01.2013 führte der 
Beschwerdeführer aus, dass er in XXXX geboren worden sei und dort von 1994 bis 2005 die Schule besucht 
habe. Danach habe er als Hilfsarbeiter (Maler, Anstreicher bzw. Elektriker) gearbeitet. Sein Vater sei bereits in 
Pension und lebe mit seiner Mutter und seinen vier Geschwistern im Elternhaus in XXXX. In Österreich habe er 
keine Verwandten, auch lebe er hier in keiner Lebensgemeinschaft. Er nehme im Bundesgebiet Sozialhilfe in 
Anspruch und betreibe Sport. Zu den Fluchtgründen führte der Beschwerdeführer aus, dass er ein privates 
Problem habe. Er habe eine - auch sexuelle - Beziehung zu einem Mädchen gehabt und ihr Vater habe davon 
erfahren. Der Beschwerdeführer habe das Mädchen heiraten wollen, ihr Vater habe dies jedoch abgelehnt. Der 
Vater des Mädchens habe daraufhin der Polizei mitgeteilt, dass der Beschwerdeführer mit Drogen handle, 
weshalb die Polizei mehrmals zu ihm gekommen sei und ihn verdächtigt habe, ein Drogendealer zu sein. Seine 
Freundin habe ihrer Mutter von der Beziehung mit dem Beschwerdeführer erzählt. Wahrscheinlich habe ihre 
Mutter dies dann dem Vater weitererzählt. Er habe dieses Mädchen im Juni 2012 kennengelernt. Wie die Mutter 
seiner Freundin bzw. ihre Geschwister heißen würden, wisse er nicht. Er habe persönlich nie mit dem Vater 
seiner Freundin zu tun gehabt. Er glaube, dass der Vater seiner Freundin bei der Polizei arbeite. Was er dort 
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konkret mache, wisse er nicht. Nachdem der Vater der Freundin des Beschwerdeführers diesen bei der Polizei 
wegen des Vorwurfs des Drogenhandels angezeigt habe, habe die Polizei drei Mal seine Wohnung durchsucht. 
Zweimal sei er dabei anwesend gewesen. Einmal habe er davon von einem Nachbarn erfahren. Er habe seine 
Freundin insgesamt circa 30 Mal persönlich getroffen. Was mit seiner Freundin geschehen sei, wisse er nicht. An 
das letzte Zusammentreffen mit seiner Freundin könne er sich auch nicht erinnern. Bei seiner Asylantragstellung 
in der Schweiz habe er nichts von den Vorwürfen wegen angeblichen Drogenbesitzes erzählt. Im Falle einer 
Rückkehr befürchte er, dass er vom Vater seiner Freundin unter Druck gesetzt werde. Nach Vorhalt der 
Feststellungen zur Situation in Ägypten gab der Beschwerdeführer keine Stellungnahme ab. 
 

3. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 24.01.2013 wurde dem Beschwerdeführer der 
Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG (Spruchpunkt I.) sowie der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Ägypten gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 
AsylG (Spruchpunkt II.) nicht zuerkannt. Weiters wurde der Beschwerdeführer gemäß § 10 Abs. 1 AsylG aus 
dem österreichischen Bundesgebiet nach Ägypten ausgewiesen (Spruchpunkt III.). 
 

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass das Vorbringen des Beschwerdeführers aufgrund von 
Widersprüchen und vagen Angaben nicht glaubwürdig sei. Eine refoulementschutzrechtlich relevante 
Gefährdung würde im Fall des Beschwerdeführers nicht vorliegen und stelle seine Ausweisung aus dem 
österreichischen Bundesgebiet keinen unzulässigen Eingriff in das durch Artikel 8 EMRK geschützte Recht auf 
Privat- und Familienleben dar. 
 

4. Gegen diesen Bescheid hat der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde erhoben und ausgeführt, dass die 
Übersetzung des im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesasylamt beigezogenen Dolmetschers mangelhaft 
gewesen sei. Folgende Punkte seien unzureichend übersetzt worden bzw. begründe sich der den Äußerungen des 
Beschwerdeführers beigemessene Wert in mangelnden Kenntnissen des Dolmetschers bzw. auch des Referenten: 
So werde dem Beschwerdeführer unterstellt, die Unwahrheit im Zusammenhang mit dem Ort, an dem er seine 
Freundin getroffen habe (die Wohnung des Beschwerdeführers in XXXX) gesagt zu haben, da der 
Beschwerdeführer am Beginn der Einvernahme angegeben habe, in Kairo gewohnt und seine Freundin auch dort 
kennen gelernt zu haben. Bei XXXX handle es ich um einen zu Kairo gehörigen Vorort, und sei somit die 
Angabe des Beschwerdeführers richtig. Auch habe der Beschwerdeführer seine Beziehung zu seiner Freundin 
keineswegs abstrakt geschildert und führe der Beschwerdeführer die offenbar als abstrakt und wenig detailreich 
ins Deutsche übersetzte Angaben auf die mangelnde Leistung des Dolmetschers zurück. Auch könne der 
Beschwerdeführer sehr wohl angeben, wann und wie er seine Freundin letztmalig gesehen habe, lediglich der 
Dolmetscher sei offenbar nicht in der Lage gewesen, die Frage des Referenten bzw. die Antwort des 
Beschwerdeführers zu übersetzen. Er wolle im Rahmen der Beschwerde nun richtig stellen, dass er im August 
das letzte Mal persönlichen Kontakt mit seiner Freundin gehabt habe, bei dem er sie in seiner Wohnung 
getroffen habe. Den letzten Kontakt habe er circa eine oder zwei Wochen später telefonisch gehabt und habe ihm 
seine Freundin damals mitgeteilt, dass ihre Mutter über ihre Beziehung Bescheid wissen würde. Auch habe er 
nie gesagt, dass der Vater seiner Freundin bei der Polizei arbeiten würde. Vielmehr sei es ihm nicht bekannt, 
welchen Beruf der Vater seiner Freundin habe. Die Schlussfolgerungen der Erstbehörde, die Angaben des 
Beschwerdeführers seien erfunden, seien somit nicht haltbar. Das Bundesasylamt habe keinerlei 
länderspezifische Feststellungen im Zusammenhang mit seinem konkreten Vorbringen getroffen. Somit liege 
sowohl hinsichtlich der Übersetzungsleistung des Dolmetschers als auch der Durchführung der Einvernahme ein 
grob mangelhaftes Ermittlungsverfahren vor. Es werde beantragt, eine mündliche Beschwerdeverhandlung 
durchzuführen. In diesem Zusammenhang werde auf Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes vom Mai 
und Juni 2011 verwiesen, wonach eine mündliche Verhandlung durchzuführen sei, wenn der Gerichtshof es für 
notwendig erachte, eine eigene Bewertung der vom Beschwerdeführer vorgetragenen Ausreisegründe 
vorzunehmen. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers und den amtswegigen Ermittlungen gelangt das Gericht nach 
unten angeführter Beweiswürdigung zu folgenden Feststellungen: 
 

1.1. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger der Republik Ägypten, Angehöriger der arabischen 
Volksgruppe und Moslem. Er hat am 22.09.2012 einen Asylantrag in der Schweiz gestellt und ist nach 
negativem Abschluss seines dortigen Asylverfahrens Mitte Oktober 2012 wieder nach Ägypten zurückgekehrt. 
Am 09.12.2012 reiste der Beschwerdeführer über den Flughafen XXXX illegal in das Bundesgebiet ein und 
stellte am 10.12.2012 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Der Beschwerdeführer besuchte in Ägypten 11 Jahre lang die Schule und arbeitete danach als Maler, Anstreicher 
bzw. Elektriker. Dadurch konnte er seinen Lebensunterhalt in Ägypten bis zu seiner Ausreise problemlos 
sichern. 
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Es kann dahingestellt bleiben, ob der Beschwerdeführer vom Vater seiner Freundin bedroht bzw. verleumdet 
worden sei, zumal der Beschwerdeführer diesbezüglich den Schutz der heimatlichen Behörden in Anspruch 
nehmen kann. 
 

Im Herkunftsland leben die Eltern und vier Geschwister des Beschwerdeführers, welche weder einer 
existenziellen Notlage noch sonstigen schwerwiegenden Problemen ausgesetzt sind. Im Falle einer Rückkehr ist 
mit der Unterstützung seiner Verwandten - insbesondere in Form einer Unterkunftgebung - zu rechnen. Es kann 
nicht festgestellt werden, dass der Beschwerdeführer im Falle der Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung nach Ägypten in seinem Recht auf das Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre. Es bestehen 
auch keine Anhaltspunkte dafür, dass er in der Heimat in eine ausweglose Lebenssituation geraten würde. Es 
funktioniert die Grundversorgung und es werden Nahrungsmittel subventioniert. Der Beschwerdeführer verfügt 
über eine 11jährige Schulausbildung und hat vor der Ausreise bereits seinen Lebensunterhalt als Maler, 
Anstreicher bzw. Elektriker erwirtschaftet. 
 

Der Beschwerdeführer nimmt in Österreich Leistungen aus der Grundversorgung in Anspruch und geht keiner 
erlaubten Erwerbstätigkeit nach. Er ist gesund und arbeitsfähig. Er ist in Österreich nicht integriert, spricht nicht 
Deutsch und verfügt im Bundesgebiet weder über familiäre Bindungen noch solche auf Ebene des Privatlebens. 
 

1.2. Zur Situation in Ägypten wird Folgendes festgestellt: 
 

Allgemeine Lage 
 

Politik / Wahlen 
 

Am 25. Januar 2011 begannen - nach dem Vorbild Tunesiens - Proteste auf dem zentralen Tahrir-Platz in Kairo, 
getragen hauptsächlich von der Jugend, von Bloggern und verschiedenen Protestbewegungen, die den Rücktritt 
von Mubarak forderten. Nach wenigen Tagen nahmen über eine Million Menschen an den Protesten teil. Am 11. 
Februar trat Mubarak zurück und der Oberste Rat der Streitkräfte mit Feldmarschall Tantawi an der Spitze 
übernahm die Amtsbefugnisse des Staatspräsidenten und somit die oberste Regierungsgewalt. Am 17. Juni 2012 
wurde Mohammed Mursi zum neuen Staatspräsidenten gewählt. 

Damit ist der demokratische Wandel aber noch nicht abgeschlossen: 

Das Parlament ist derzeit suspendiert, eine neue Verfassung muss erst erarbeitet werden. 
 

Das ägyptische Parlament besteht aus zwei Kammern, der Volksversammlung und dem Oberhaus (Shura). Die 
Volkskammer ist derzeit suspendiert. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Ägypten - Innenpolitik, Stand Juli 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Innenpolitik_node.html, Zugriff 14.9.2012) 
 

Die Parlamentswahlen waren nach einem komplizierten System organisiert (jeweils Wahlen zum Unter-, dann 
zum Oberhaus, in jeweils drei aufeinanderfolgenden Phasen in drei verschiedenen Wahlregionen, also insgesamt 
6 Wahlgänge). Vom 28. November 2011 bis 11. Januar 2012 fanden Wahlen zur Volksversammlung (bei einer 
historisch gesehen starken Teilnahme bei rund 54 %), vom 29. Januar bis 22. Februar zum Oberhaus (Shura) 
statt. 
 

Aus beiden Wahlen gingen die Moslembruderschaft und die salafistische Nour-Partei als klare Sieger hervor (die 
von ihnen angeführten Wahlallianzen erreichten 37,5% und 27,8% bei der Wahl der Volksversammlung, sowie 
jeweils 45% und 29% bei den Shura-Wahlen). Abseits der Wahllisten waren auch viele der unabhängigen 
Kandidaten dem islamistischen Lager zuzurechnen. Die dem "liberalen" Lager zurechenbaren Kräfte fuhren 
zwar in ihrer Gesamtheit mit fast einem Drittel der Stimmen einen Achtungserfolg ein, blieben aber aufgrund 
ihrer Heterogenität und Zersplitterung im neuen Parlament fast bedeutungslos. Klare Verlierer waren die dem 
"alten Regime" zugeordneten Kandidaten. 
 

Am 14. Juni, also knapp vor dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen, löste die oberste Militärführung 
(SCAF) in Folge eines Urteils des Verfassungsgerichtshofs das Parlament auf. Der Verfassungsgerichtshof hatte 
moniert, ein Drittel der Plätze im Parlament seien für "Unabhängige" reserviert gewesen, es sei den politischen 
Parteien aber erlaubt worden, auch für diese Plätze Kandidaten aufzustellen. 
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Am 17. Juni setzte die Militärjunta einseitig eine im Verfassungsrang stehende Erklärung in Kraft. Vor dem 
Hintergrund der Auflösung des Parlaments übertrug SCAF die legislative Gewalt bis zur Wahl eines neuen 
Parlaments an sich selbst. Der Präsident könnte dadurch außerdem nur mit Zustimmung von SCAF eine 
Regierung ernennen oder entlassen und Gesetze erlassen. Außerdem enthält die Erklärung eine Garantie der 
Unabhängigkeit der Streitkräfte bei den sie betreffenden Angelegenheiten (Budget, Ernennungen...) und behält 
dem Vorsitzenden des SCAF den Oberbefehl über die Streitkräfte vor. Neben Präsident, PM, judikativer Gewalt 
oder einem Fünftel des Parlaments behält sich SCAF auch die Möglichkeit vor, einen Verfassungsentwurf 
abzulehnen. In allen Fällen hätte darüber in letzter Instanz der Verfassungsgerichtshof zu entscheiden. [...] 
 

Nach dem Amtsantritt Präsident Mursis am 30.06.2012 erlässt dieser ein Dekret, mit dem das vorhergehende 
Auflösungsdekret der SCAF für die Volkskammer aufgehoben wird. Nach einer spannungsgeladenen Woche 
fällt jedoch am 11. Juli die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die die Auflösung der Volkskammer 
bestätigt. [...] 
 

Am 12.08 gab Mursi überraschend die Versetzung Feldmarschalls Tantawi und des Generalstabschefs Sami 
Annan in den Ruhestand bekannt. Die Leiter der Luftwaffe und der Marine übernahmen zivile 
Führungsfunktionen. Die Posten wurden von meist jüngeren Militärs übernommen, darunter Khalil Al Sisi, dem 
bisherigen Leiter des Militärgeheimdienstes, der das Verteidigungsressort übernimmt. Innerhalb der Obersten 
Militärführung dürfte sich damit ein Generationenwechsel vollzogen haben, wobei aufgrund mangelnder 
Gegenwehr seitens der Streitkräfte davon ausgegangen wird, dass die Maßnahmen im Einvernehmen mit den 
Streitkräften getroffen wurden. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Während der "Revolution vom 25. Januar", die den Sturz von Präsident Hosni Mubarak im Februar 2011 zur 
Folge hatte, kamen mindestens 840 Menschen ums Leben, mehr als 6000 Personen wurden verletzt, die meisten 
davon bei Übergriffen durch die Polizei und andere Sicherheitskräfte. 
 

(AI - Amnesty International: Amnesty Report 2012 - Ägypten, ohne Datumsangabe, 

http://www.amnesty.de/jahresbericht/2012/aegypten?destination=suche%3Fwords-
advanced%3D%26country%3D48%26topic%3D%26node_type%3Dai_annual_report%26from_month%3D3%2
6from_year%3D2012%26to_month%3D5%26to_year%3D2012%26search2_x%3D28%26search2_y%3D6%26
page_li, Zugriff 17.9.2012) 
 

Im März 2011 änderte der Militärrat das Gesetz über politische Parteien, um die Gründung neuer politischer 
Parteien zu erleichtern und sich registrieren zu können, so lange sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllten. 
Unter Mubarak wurden Anträge zur Registrierung als neue Partei gewöhnlich abgelehnt. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.1.2012) 
 

Präsidentschaftswahlen 
 

Am 23. und 24. Mai 2012 fanden die ersten Präsidentschaftswahlen nach der ägyptischen Revolution im 
vergangenen Jahr statt, gefolgt von der Stichwahl am 16. und 17. Juni. 
 

Mursi gewann mit 51.3% der Stimmen, was zu Freudenfeiern von dem von Mursi-Anhängern besetzten Tahrir-
Platz führte. 
 

(HSS - Hanns Seidl Stiftung: Quartalsbericht Projektland: Ägypten Quartal/Jahr: II/2012, 

http://www.hss.de/fileadmin/media/downloads/QB/Aegypten_QB_2012_II.pdf, Zugriff 17.9.2012) 
 

Die Muslimbruderschaft 
 

Gegründet wurde die Muslimbruderschaft (arabisch: Jamaîyat al-ikhwân al-muslimîn) 1928 durch den Lehrer 
Hassan al Banna in Kairo. Sie ist damit die älteste sunnitisch-islamistische Bewegung und hat andere 
islamistische Bewegungen weltweit beeinflusst. Ihre Lehre folgt dem "Tauhid", der Einheit zwischen Staat und 
Islam. Ihr langfristiges Ziel ist ein danach ausgerichtetes Gesellschaftssystem. 
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Die Muslimbrüder engagieren sich politisch und kritisieren Unterdrückung, Korruption und Arbeitslosigkeit. 
Zugleich bieten sie selbst seit Jahrzehnten ein breites Netz karitativer Dienstleistungen an, was ihren Rückhalt 
insbesondere in der ärmeren Bevölkerung stärkt. 
 

In ihrer langen Geschichte pendelte die Bruderschaft zwischen gewalttätiger Opposition und Zusammenarbeit 
mit der Staatsführung, zwischen Einsatz für einen islamischen Staat und Bekenntnissen zur Demokratie. 
 

1972 sagte sich die Muslimbruderschaft von Gewalt und Terror los. Ihre Führer verurteilen seither konsequent 
die Anschläge in Ägypten, die von islamistischen Terrorgruppen ausgeübt wurden, von denen einige 
Verbindungen zu Al Kaida haben. Frühere Mitglieder der Muslimbrüder haben sich allerdings Al Kaida und 
anderen Terrorgruppen angeschlossen. 
 

Die ägyptischen Muslimbrüder gelten aber als moderat, auch wenn sie das Existenzrecht Israels weiterhin nicht 
anerkennen. "Die Muslimbruderschaft ist nicht mehr mit der Bewegung zu vergleichen, die sie bei ihrer 
Gründung oder später in den 1970er-Jahren war", sagt die Islamwissenschaftlerin Sonja Hegasy. 
 

Bis zur Parlamentswahl im November 2010 saßen Vertreter der Muslimbrüder, die als unabhängige Kandidaten 
über andere Listen angetreten waren, auch im ägyptischen Parlament und stellten rund 20 Prozent der 
Abgeordneten. Aufgrund von Verhaftungen und Manipulationen boykottierte die Bewegung schließlich die 
Wahl. 
 

Mursi bestand darauf, dass er als Präsident einen demokratischen, zivilen und modernen Staat ausbauen möchte, 
der die Religionsfreiheit und die Versammlungsfreiheit garantiert. 
 

Laut Selbstdarstellung der Muslimbruderschaft gibt es in rund 70 Ländern der Welt Zweige ihrer Bewegung, vor 
allem im Nahen Osten. 
 

(Tagesschau.de: Die Muslimbruderschaft - Ägyptens einflussreiche islamistische Bewegung, 31.1.2011, 
http://www.tagesschau.de/ausland/aegypten416.html, Zugriff 14.9.2011 / BBC News: Profile: Egypt's Muslim 
Brotherhood, 26.4.2012: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12313405, Zugriff 14.9.2012) 
 

Die islamistische Muslimbruderschaft in Ägypten hat eine eigene Partei gegründet, um bei der Parlamentswahl 
im September offiziell antreten zu können. Die neue Freiheits- und Gerechtigkeitspartei werde zwar mit der 
Bewegung der Muslimbrüder kooperieren, sei aber von ihr unabhängig, sagte der Generalsekretär der 
Muslimbrüder, Mohammed Hussein, am Samstag [den 30.4.2011] in Kairo. Es handele sich nicht um eine 
"islamistische Partei im alten Sinne", betonte der neue Parteichef Mohammed al-Moursi. Die Freiheits- und 
Gerechtigkeitspartei sei eine "zivile und keine theokratische Partei". 
 

(DerStandard (Online-Ausabe): Muslimbruderschaft gründet eigene Partei - "Freiheits- und Gerechtigkeitspartei" 
hofft auf Hälfte der Mandate nach Parlamentswahl, 30.4.2011, 
http://derstandard.at/1303950623417/Muslimbruderschaft-gruendet-eigene-Partei, Zugriff 14.9.2012) 
 

Allgemeine Sicherheitslage 
 

Seit Beginn der Revolution im Jänner 2011 bildete Kairo das Epizentrum der Demonstrationen, die sich auf 
einige Stadtteile konzentrierten. Auch heute noch kann es dort zu Protesten kommen. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Reiseinformation Ägypten, 
Stand: 17.9.2012 - unverändert gültig seit 14.9.2012, 
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/buergerservice/reiseinformation/a-z-laender/aegypten-
de.html?dv_staat=198, Zugriff 17.9.2011) 
 

Die Sicherheitslage hat sich nach der Revolution stark verschlechtert. Die einfache Polizei hat durch die 
Niederschlagung der Proteste ihren Ruf bei der Bevölkerung verspielt und verhält sich weitgehend passiv 
gegenüber der ansteigenden Kriminalität. Die meisten Angehörigen der ehemals gefürchteten und 
allgegenwärtigen Staatssicherheit wurden in einer neuen Nationalen Sicherheitsbehörde übernommen, haben 
aber noch kein klares Aufgabenprofil. 
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Am 31. Mai lief das Notstandsrecht aus. Der Versuch des Militärrates, mit Hilfe eines neuen Dekretes die alten 
Machtbefugnisse für die Militärpolizei zu verlängern, wurde im Juni 2012 durch das Oberste Verwaltungsgericht 
als unzulässig erklärt. Allerdings sind noch über 1000 Personen aus politischen Gründen inhaftiert. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Ägypten - Innenpolitik, Stand Juli 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Innenpolitik_node.html, Zugriff 14.9.2012) 
 

Rechtsschutz 
 

Justiz 
 

Das Justizsystem ist von der Jasmin-Revolution so gut wie nicht betroffen und funktioniert nach Information der 
Botschaft im selben Umfang und in derselben Qualität wie vor dem 25. Jänner 2011. 
 

(Österreichische Botschaft Kairo: Antwort der OB Kairo, übermittelt per E-Mail vom 7.4.2011) 
 

Die Verfassung von 1971 und die provisorische Verfassung sehen eine unabhängige Justiz vor, aber in der Praxis 
wird die Justiz durch die Exekutive und Korruption beeinflusst. Beide Dokumente garantieren die 
Unabhängigkeit und Immunität von Richtern und untersagen anderen Behörden Einfluss auf die Justiz zu 
nehmen. Die Regierung respektiert diese Recht in unpolitischen Fällen. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2011 - Egypt, 24.5.2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/217696/338460_de.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Sicherheitskräfte 
 

Das Polizeisystem ist im Zuge der Revolution völlig zusammengebrochen. Ende Feber, Anfang März hat sich 
die Polizei in ganz Ägypten für ca. 7-10 Tage völlig von der Straße und von dem Dienst zurückgezogen. Nach 
wie vor ist die Polizei nur in weit geringerem Ausmaß als vor dem 25. Jänner funktions- oder schutzfähig. 
 

Die Polizei ist zwar in der Zwischenzeit um den Wiederaufbau ihrer Strukturen bemüht und versucht eine 
Imagekorrektur, die Autorität der Polizeikräfte ist aber gleich 0. Es wurden auch nach der Revolution noch 
Polizeistationen mit Waffengewalt angegriffen. Unzufriedene Beamte haben sogar einen Teil des 
Innenministeriums in Brand gesteckt. 
 

(Österreichische Botschaft Kairo: Antwort der OB Kairo, übermittelt per E-Mail vom 7.4.2011) 
 

Bisher gab es relativ wenige Reformen und die Krise des ägyptischen Polizeiwesens hat sich nur vertieft. Die 
Moral der Polizei ist niedrig. Nun haben es die Ägypter mit einem Sicherheitsvakuum zu tun. 
 

Seit kurzem gibt es eine Welle von Schwerverbrechen von einer Art, wie man sie in der Vergangenheit nicht 
gesehen hat. Auch der Kleindiebstahl hat dramatisch zugenommen. 
 

Der Polizei steht zwar die technologische Ausstattung für kriminalistische Untersuchungen zur Verfügung, aber 
sie hat dafür nicht genügend Ressourcen, so dass sie andere Techniken verwenden, die Zeit und Geld sparen. 
 

Die wahrnehmbaren Entwicklungen bestanden in der Auflösung des Staatsicherheitsermittlungsdienstes und der 
Anklage gegen den ehem. Innenminister Habib al-Adly wegen Korruption und aufgrund von Befehlen, die zur 
Tötung von hunderten Demonstranten führten. 
 

(BBC News (Yolande Knell): Egypt's police still in crisis after revolution, 5.3.2012: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17128116; Zugriff 18.9.2012) 
 

Hinsichtlich der Reform des Sicherheits- und Gesetzesvollzugsbereichs wurde das 
Staatssicherheitsuntersuchungsbüro (State Security Investigation Office - SSI) aufgelöst und durch das Nationale 
Sicherheitsservice (National Security Service - NSS) ersetzt. Die Regierung gab an, dass das NSS unter der 
Kontrolle der Judikative stehen soll und als ziviler Geheimdienst arbeiten soll. Trotz früherer Versprechen 
wurden SSI-Angehörige, die mit Foltervorwürfen konfrontiert sind, in den NSS-Apparat übernommen. 
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(Europäische Kommission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in Egypt. Progress in 2011 
and recommendations for action, 15.5.2012, 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_egypt_en.pdf, Zugriff 18.9.2012) 
 

Abschließend lässt sich hinsichtlich des Themas Justiz in Ägypten hinzufügen, dass der oft überschießenden 
Kriminalisierung von Demonstranten und anderen kritischen gesellschaftlichen Kräften eine fast lückenlose 
Straflosigkeit für Angehörige der Sicherheitskräfte entgegensteht. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Korruption 
 

Am Korruptionswahrnehmungsindex 2011 liegt Ägypten auf dem 112. Rang von 183 Ländern/Territorien. 
 

(TI - Transparency International: Corruption Perceptions Index 2011, ohne Datum: 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults; Zugriff am 18.9.2012) 
 

NGOs 
 

Es wurde zwar das Parteiengesetz geändert, aber nicht das Vereinsgesetz. Dies ermöglicht es der Regierung sich 
weiterhin exzessiv in Vereinigungen einzumischen. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.01. 2012) 
 

Bereits während der Parlamentswahlen, am 29.12.2011, hatte die Polizei die Büros zahlreicher Organisationen, 
einschließlich der Konrad-Adenauer-Stiftung, gestürmt, und Unterlagen sowie Computer beschlagnahmt. Der 
Vorwurf seitens der ägyptischen Behörden lautet auf illegale Finanzierung und das Betreiben in Ägypten nicht 
registrierter Organisationen. Zahlreichen, darunter auch ausländischen, Mitarbeitern von Organisationen wie 
dem International Republican Institute und dem National Democratic Institute wurde daraufhin die Ausreise aus 
Ägypten verweigert. Offenbar auf Druck der Militärführung ermöglichte schließlich ein Richter die Ausreise der 
ausländischen Angeklagten. Der immer noch nicht abgeschlossene Prozess hat die Beziehungen zwischen 
Ägypten und vor allem den USA auf eine Belastungsprobe gestellt. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Die ägyptischen Behörden beschuldigten die Organisationen illegal zu arbeiten, was diese abstreiten. Einige 
Beamte gingen sogar so weit, sie zu beschuldigen, Chaos in Ägypten verbreiten zu wollen. 
 

43 Leute wurden schließlich in Verbindung mit dem Fall angeklagt: 16 AmerikanerInnen, 16 ÄgypterInnen so 
wie Deutsche, PalästinenserInnen, SerbInnen und JordanierInnen. 
 

Als [...] das Ausreiseverbot gegen sieben AmerikanerInnen und andere ausländische StaatsbürgerInnen plötzlich 
aufgehoben wurde, verließen diese schnell das Land, obwohl sie riskieren, dass Kautionen von jeweils 332.000 
US-Dollar [...] verfallen, wenn sie in Abwesenheit verurteilt würden. 
 

Sie [die NGO-MitarbeiterInnen] werden beschuldigt nicht formal ihre Organisationen registriert zu haben - sie 
sagen, dass sie alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde - und illegale Zahlungen erhalten zu haben. 
 

Im Fall der Verurteilung droht ihnen laut vielen Anwälten höchstens eine beträchtliche Geldstrafe. Aber die 
AktivistInnen sorgen sich über die Folgen, wenn sich die internationale Aufmerksamkeit von ihrem Fall 
abwendet. 
 

(BBC News: US and Egypt seek to repair relationship after NGO row, 7.03.2012: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17270751; Zugriff 18.9.2012) 
 

Menschenrechte 
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Menschenrechte allgemein 
 

Nach Angaben von unabhängigen MR-Organisationen waren in den Vorjahren, unter dem ehemaligen Regime, 
12 - 17.000 Personen ohne Gerichtsverfahren bzw. Urteil oft seit Jahren inhaftiert. Misshandlungen und Folter 
waren in ägyptischem Polizeigewahrsam und in Gefängnissen weit verbreitet und blieben in der Regel 
unbestraft. Nach der Revolution wurden Gräber mit Folteropfern in den Kellern von Gebäuden der Staatspolizei 
gefunden. 
 

Die Situation hat sich insofern gebessert, als viele der Gefangenen freigelassen wurden. Stattdessen wurden seit 
der Revolution mehr als 12.000 Zivilisten vor Militärgerichte gestellt (von diesen wurden mehr als 8.000 
verurteilt), was die Zahl der vor Militärgerichten angeklagten Zivilisten während der gesamten Mubarak-Ära 
übertrifft. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Das Jahr 2011 hindurch wendete das Militär exzessive Gewalt zur Auflösung von Demonstrationen an und 
folterte Gefangene. Trotz der offiziellen Anerkennung der Notwendigkeit, das öffentliche Vertrauen in die 
Polizei wieder aufzubauen, wurde kein Prozess in Gang gesetzt, den Sicherheitssektor zu reformieren. Es gab 
keine umfassende Untersuchung der systematischen Folter und Misshandlung, die in den letzten Jahren von der 
ägyptischen Polizei und besonders des Staatsicherheitsuntersuchungsagentur verübt wurden. Am 3. August 2011 
begann der Prozess gegen den früheren Präsidenten Hosni Mubarak und den früheren Innenminister Habib al-
Adly sowie gegen 11 andere Polizeibeamte im Land. Sie wurden wegen der Tötung von Protestierenden und 
wegen Korruption angeklagt. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.01.2012) 
 

Nach dem Sturz des Mubarak-Regimes hat der Militärrat die Revolution für beendet erklärt. 
Massenkundgebungen und Streiks werden seither vom Militär mit zunehmender Gewalt unterbunden. Durch 
Militär- und Polizeieinsätze gegen Demonstrationsteilnehmer sind bereits mehrere hundert Menschen ums Leben 
gekommen. Menschenrechtsaktivisten werfen dem Militär willkürliche Verhaftungen, Folter und rechtswidrige 
Verfahren gegen politische Aktivisten und Demonstrationsteilnehmer vor Militärgerichten vor. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Umsturz und Unruhen in der arabischen Welt - Aktuelle 
Lage und Entwicklung in den Ländern Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien, 
Informationszentrum für Asyl und Migration, Januar 2012) 
 

Presse- und Meinungsfreiheit 
 

Menschenrechtsorganisationen kritisieren weiters die Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit zuerst 
im Bezug auf die Armee, nun aber auch hinsichtlich des Präsidenten. Vorerst berichteten nach der Revolution 
die staatlichen Medien relativ unabhängig und haben dadurch, im Vergleich zu den privaten Medien, sehr viel 
Popularität zurückgewinnen können. Als Bedrohung wird seitens vieler Journalisten allerdings die Anfang 
August erfolgte Ernennung von MB [Muslimbruderschaft]-nahen Chefredakteuren in staatlichen Medien 
gewertet. Insgesamt ernannte der Shura-Rat etwa 50 neue Redakteure, darunter den Gründer der MB, Hassan Al-
Bana. Auch der im August ernannte Informationsminister stammt aus der MB was die Befürchtungen über einen 
Steuerungsversuch der Medien seitens der MB schürt. Zuletzt sorgte ein Prozess gegen einen Fernseh-
Journalisten und den Herausgeber der Zeitung Al Dustur aufgrund angeblicher Beleidigung gegen den 
Präsidenten für Unruhe. Das Urteil ist ausständig. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Bis zum September [2011] hatte der Militärstaatsanwalt des Militärrats mindestens neun AktivistInnen und 
JournalistInnen zu Fragen über Vergehen wie "Beleidigung des Militärs" vorgeladen, aber die meisten wieder 
ohne Anklagen entlassen. Eine Ausnahme war der Blogger Maikel Nabil, der von einem Militärtribunal im April 
[2011] zu drei Jahren Haft wegen "Beleidigung des Militärs" und des "Verbreitens falscher Informationen" in 
seinem Blog verurteilt wurde. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.01.2012) 
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Die Strafe wurde beim Berufungsgericht auf zwei Jahre reduziert und im Jänner 2012 wurde Nabil begnadigt 
und freigelassen. 
 

(EFF - Electronic Frontier Foundation: Egyptian Blogger Maikel Nabil Released from Prison, 24.1.2012, 
https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/egyptian-blogger-maikel-nabil-released-prison, Zugriff 18.9.2012) 
 

Repressionen gegen die Opposition 
 

Vorvergangenen Mittwoch [1.2.2012] hatte der Militärrat die seit 1981 geltenden Notstandsgesetze, die 
willkürliche Verhaftungen ermöglichten, außer Kraft gesetzt, doch behielt es sich die Junta vor, die alten Gesetze 
gegen Unruhestifter weiter anzuwenden. So sind Demonstranten in Kairo, Alexandria oder Ismailiya nach wie 
vor praktisch vogelfrei. 
 

(Zenith (Matthias Naue und Dominik Peters) (Online-Ausgabe): An einen Zufall glaubt keiner, 02.02.2012: 

http://www.zenithonline.de/deutsch/politik//artikel/an-einen-zufall-glaubt-keiner-002540/; 

Zugriff am 18.9.2012) 
 

Bei der Machtübernahme befahl der Oberste Rat der Streitkräfte die Freilassung aller Gefangenen, die aufgrund 
des Notstandsgesetzes (Gesetz Nr. 162 aus dem Jahr 1958) festgehalten wurden. Schätzungen von 
Menschenrechtsgruppen zufolge waren dies Ende 2010 mehrere Tausend. 
 

Allerdings verwendete der Militärrat weiterhin Sondergerichte unter dem Notstandsgesetz und überantwortete 
seit Jänner 2011 mehr als 12 000 Zivilisten an Militärtribunale- mehr als die Gesamtzahl an ZivilistInnen, die 
während der dreißig Jahre langen Präsidentschaft von Mubarak vor Militärgerichten gestellt wurden. Unter den 
an die Militärtribunale Überantworteten waren Kinder im Alter von 15 Jahren, obwohl das Völkerrecht Prozesse 
von Kindern nach Militärrecht abrät. 
 

Das Jahr 2011 hindurch wandte das Militär exzessive Gewalt zur Auflösung von Demonstrationen an und 
folterte Gefangene. 
 

Im März 2011 änderte der Militärrat das Gesetz über politische Parteien, um die Gründung neuer politischer 
Parteien zu erleichtern und sich registrieren zu können, so lange sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllten. 
Unter Mubarak wurden Antrage zur Registrierung als neue Partei gewöhnlich abgelehnt. Allerdings gibt es keine 
Initiative das Vereinsgesetz zu ändern, das der Regierung exzessive Einmischung in Vereinigungen ermöglicht. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.01.2012) 
 

Neben positiven Entwicklungen machen anhaltende Repressionen in Staaten wie Ägypten oder Syrien dennoch 
deutlich, dass das alte politische Establishment trotz Änderungen weiter Widerstand gegen tiefgreifende 
Reformen leistet. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Umsturz und Unruhen in der arabischen Welt - Aktuelle 
Lage und Entwicklung in den Ländern Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien, 
Informationszentrum für Asyl und Migration, Januar 2012) 
 

Haftbedingungen 
 

Die Haftbedingungen blieben schlecht. Internationale Beobachter berichteten, dass Zellen überfüllt waren, es an 
medizinischer Versorgung, Sanitäreinrichtungen, Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Belüftung mangelte. 
Tuberkulose ist weit verbreitet. Vertreter des Innenministeriums gaben an, dass das Ministerium nach der 
Revolution mit der Renovierung der Gefängnisse begonnen hat. 
 

Gefängnisaufstände während der Revolution führten zur Entlassung oder Flucht von 23.000 Insassen und dem 
Tod von mindestens 189 Häftlingen. Nach NGO Berichten töteten die Wärter über 100 Häftlinge zwischen dem 
29.1. und dem 20.2.2011. 
 

Haftbedingungen für Frauen sind geringfügig besser als die für Männer. 
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(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2011 - Egypt, 24.5.2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/217696/338460_de.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Folter- und Todesstrafe 
 

In ägyptischen Gefängnissen werde weiter gefoltert und es seien mehr Menschen vor Militärgerichte gestellt 
worden als während der gesamten 30-jährigen Herrschaft Mubaraks. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Umsturz und Unruhen in der arabischen Welt - Aktuelle 
Lage und Entwicklung in den Ländern Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien, 
Informationszentrum für Asyl und Migration, Januar 2012) 
 

Misshandlungen und Folter waren in ägyptischem Polizeigewahrsam und in Gefängnissen weit verbreitet und 
blieben in der Regel unbestraft. 
 

(BMeiA - Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten: Asylländerbericht Ägypten 
2012, Stand August 2012) 
 

Nach dem Sturz Mubaraks wandte die Polizei weiterhin Folter in Polizeistationen, Haftzentren und bei 
Verhaftungen an. 
 

(HRW - Human Rights Watch: World Report 2012, 22.01.2012) 
 

Es gibt weiterhin Berichte über Folter und degradierende Behandlung in Polizeigewahrsam und in Gefängnissen. 
 

Die Todesstrafe wird in Ägypten immer noch als effektives Mittel der Abschreckung betrachtet. Es gibt kaum 
offizielle Daten zur Todesstrafe. Jedenfalls scheinen in den letzten Monaten die Todesurteile in den 
Militärgerichten mehr geworden zu sein. 
 

(Europäische Kommission: Implementation of the European Neighbourhood Policy in Egypt. Progress in 2011 
and recommendations for action, 15.5.2012, 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/progress_report_egypt_en.pdf, Zugriff 18.9.2012) 
 

Der Militärrat hat Änderungen des Strafgesetzbuches beschlossen und genehmigt: Als neuer Straftatbestand 
wurde der Terminus "rücksichtlosen Verhaltens" eingeführt. Darüber hinaus wurde das Strafausmaß für 
Vergewaltigungen von lebenslänglicher Haft auf die Todesstrafe geändert und bei sexuellen Übergriffen droht 
nun eine längere Gefängnisstrafe. 
 

(HRW - Human Rights Watch: THE ROAD AHEAD - A Human Rights Agenda for Egypt's New Parliament, 
Jänner 2012) 
 

Religion 
 

Religion allgemein 
 

Die Verfassung und die verfassungsmäßige Deklaration aus dem Jahr 2011 garantieren die Freiheit des Glaubens 
und die Ausübung religiöser Praktiken, aber die Regierung schränkte diese Rechte in der täglichen Politik und 
Praxis ein. So ist es einem Moslem verboten zu einer anderen Religion zu konvertieren. Der Islam ist offizielle 
Staatsreligion und die Scharia ist die primäre Quelle der Gesetzgebung. Der Respekt der Regierung vor der 
Religionsfreiheit ist gering. 
 

(USDOS - US Department of State: 2011 International Religious Freedom Report - Egypt, 30.7.2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/223757/345392_de.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Die Bevölkerung Ägyptens umfasst 80,4 Millionen Menschen (Stand 2010)1 und gehört überwiegend dem 
islamischen Glauben an.2 90% der Bevölkerung sind Muslime, davon 99% Sunniten und 1% Schiiten. Die 
christliche Bevölkerung umfasst zwischen 6 - 10 Millionen Gläubige (8 -12% der Gesamtbevölkerung). Die 
große Mehrheit gehört der koptischen Glaubensrichtung an (ca. 91% koptisch-orthodox und 4,5% koptisch-
katholisch). 
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(BAMF: Lage der Religionsgemeinschaften in ausgewählten islamischen Ländern, August 2011) 
 

Die Bevölkerung Ägyptens besteht zu 90% aus Moslems (hauptsächlich Sunniten). Es gibt auch 9% Kopten und 
1% andere Christen. 
 

(CIA - Central Intelligence Agency: The World Factbook: Egypt, Stand: 10.9.2012, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Die Gesetze bezüglich Ehe und Personenstand hängen mit der Religion einer Person zusammen. Beispielsweise 
kann eine Muslimin keinen nichtmuslimischen Mann heiraten ohne zu riskieren verhaftet und wegen Apostasie 
angeklagt zu werden. Laut der Interpretation der Scharia der Regierung, können alle Kinder aus einer solchen 
Ehe unter die Obhut eines männlichen, muslimischen Vormunds gestellt werden. Die Khul-Scheidung erlaubt 
einer muslimischen Frau die Scheidung ohne Einverständnis ihres Mannes zu erreichen, wenn sie bereit ist, auf 
alle ihre finanziellen Rechte zu verzichten, darunter Alimente und die Aussteuer. 
 

Eine muslimische Erbin erhält nur die Hälfte des Betrages, den ein männlicher Erbe erhält und eine christliche 
Witwe eines muslimischen Mannes hat kein Erbrecht. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2011 - Egypt, 24.5.2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/217696/338460_de.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Das öffentliche Leben in Ägypten und die dazugehörigen Wertvorstellungen werden traditionell erheblich von 
der islamischen Religion geprägt, wobei die gemäßigte, sunnitische Ausrichtung der Al Azhar-Universität 
dominiert. Für ca. 10 % der Bevölkerung spielen demgegenüber auf der koptisch-christlichen Religion 
beruhende Werte eine besondere Rolle. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Ägypten - Innenpolitik, Stand Juli 2012, http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Innenpolitik_node.html, Zugriff 14.9.2012) 
 

IFA 
 

Allgemeines 
 

Das Gesetz garantiert Bewegungsfreiheit innerhalb des Landes, Auslandsreisen, Emigration sowie 
Wiedereinbürgerung und die Regierung respektierte diese Rechte grundsätzlich. 
 

Es gab jedoch einige erwähnenswerte Ausnahmen: 
 

Bürger sowie Fremde konnten sich im Land frei bewegen, ausgenommen in den Gebieten, die als militärische 
Zonen designiert waren. 
 

Männer, die den verpflichtenden Wehrdienst noch nicht abgeleistet haben, dürfen weder ausreisen noch 
emigrieren. Die Ableistung des Wehrdienstes wird auf dem nationalen Personalausweis verzeichnet. Verheiratete 
Baha'i haben manchmal Probleme diese Karten zu erhalten und sind dadurch nicht in der Lage zu beweisen, dass 
sie den Militärdienst abgeleistet haben oder davon befreit wurden und können in weiterer Folge keinen Pass 
beantragen. 
 

Unverheiratete Frauen unter 21 brauchen manchmal zur Erlangung von Reisedokumenten sowie zum Reisen die 
Erlaubnis ihres Vaters, obwohl das Gesetz dies nicht vorsieht. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2011 - Egypt, 24.5.2012, 
http://www.ecoi.net/local_link/217696/338460_de.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Für ägyptische Staatsangehörige besteht keine zentrale Meldepflicht; eine dem deutschen Meldewesen 
vergleichbare Einrichtung gibt es in Ägypten nicht. 
 

(Deutsche Botschaft Kairo: Rechtsverfolgung in Zivil- und Handelssachen, Stand Januar 2011: 

http://www.kairo.diplo.de/contentblob/1368474/Daten/1031019/merkblatt_dt_rechtsverfolgung_in_aegypten.pdf
, Zugriff am 19.9.2012) 
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Rückkehrfragen 
 

Grundversorgung / wirtschaftliche Lage 
 

Die Wirtschaft weist nur sehr geringes Wachstum auf, notwendige Investitionen werden aufgeschoben und die 
Währungsreserven sind innerhalb eines Jahres um 2/3 geschrumpft. Ägypten ist noch immer das nach Südafrika 
am stärksten industrialisierte Land Afrikas. Haupteinnahmequellen bleiben weiterhin die Förderung und der 
Export von fossilen Energieträgern (Erdöl und Erdgas), der Tourismus sowie die Rücküberweisungen der 
ägyptischen Arbeiter im Ausland. Ferner ist der Sueskanal ein einträglicher Devisenbringer. 
 

(AA - Auswärtiges Amt: Ägypten - Wirtschaftsstruktur, Stand: April 2012: 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Aegypten/Wirtschaft_node.html; 

Zugriff am 17.9.2012) 
 

Unruhen und Plünderungen haben zu wirtschaftlichen Einbrüchen geführt. Insbesondere sind die fehlenden 
Einnahmen aus dem Tourismus spürbar. Gleichzeitig wurde auf Streiks und soziale Unruhen mit 
Lohnerhöhungen und zahlreichen Subventionen, insbesondere im sozialen Bereich, reagiert, die das 
Haushaltsdefizit erheblich belasten. Die staatlichen Devisenreserven sind aufgebraucht und bis Mitte des Jahres 
wird ein Budgetdefizit von 17 Milliarden Euro erwartet. Die Finanzierung des Staatshaushalts sowie der 
Subventionen im sozialen Bereich stützt sich auf Kredite von Institutionen wie dem Internationalen 
Währungsfonds, der europäischen Bank für Wiederaufbau und auf Zuschüsse und Kredite aus arabischen 
Ölstaaten. 
 

(BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Umsturz und Unruhen in der arabischen Welt - Aktuelle 
Lage und Entwicklung in den Ländern Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Syrien, Tunesien, 
Informationszentrum für Asyl und Migration, Januar 2012) 
 

Das Nahrungsmittelsubventionssystem ist Teil eines breiteren Konsumentenwohlfahrtsprogramms, das 
Transport, Unterkunft und Energie subventioniert. Durch die Bereitstellung des Minimums an 
Lebensmittelbedarf für die BürgerInnen zu subventionierten Preisen schützt die ägyptische Regierung sie vor 
Unterernährung und hilft ihnen, mit der Lebensmittelsunsicherheit von Einzelnen und von Haushalten 
zurechtzukommen. Es gibt zwei Lebensmittelsubventionsprogramme: 
 

1.) Das subventionierte Baladi Brot, das die größte Komponente der Lebensmittelsubventionen darstellt, steht 
allen ÄgypterInnen zur Verfügung. 
 

2.) Rationskarten, die über zwei Drittel der ÄgypterInnen abdecken und fixe Monatsrationen an Speiseöl, 
Zucker, Reis und Tee den Haushalten mit dieser Karte zur Verfügung stellt. 
 

Wirtschaftlicher [leistbarer] Zugang zu Lebensmitteln bleibt weiterhin die Anliegen der Lebensmittelsicherheit 
und wird durch die Lebensmittelpreissteigerungen und einem drastischen Rückgang der Lebensgrundlage 
kompliziert. 
 

Es gibt 10 Provinzen, die eine hohe tägliche Kalorienzufuhr pro Kopf von über 3000 Kalorien vorwiesen, 
während es nur fünf Provinzen gibt, wo die durchschnittliche Kalorieneinnahme pro Kopf weniger als 2500 
Kalorien war. 
 

Das Zusammenfallen von einkommensbedingter Armut, Kalorienmangel und geringer Ernährungsvielfalt ist in 
Oberägypten am höchsten, gefolgt von Beheira und Menoufia in Unterägypten. 
 

Die Daten über Nahrungskonsum abgeleitet von HIECS [Expenditure and Consumption Survey] weisen 
daraufhin, dass siebzehn Millionen Personen oder ein Fünftel der Ägypter unter Kalorienmangel leidet und somit 
weniger als 80 Prozent der von ihnen benötigten Kalorien zu sich nehmen. 
 

(WFP - World Food Program: The Status of Food Security and Vulnerability in Egypt, 2009, Dezember 2011: 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp244906.pdf; 

Zugriff am 19.9.2012) 
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Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2011 um 1,8% gewachsen (2010: 5,1%). Die Arbeitslosenrate betrug im 
Jahr 2011 geschätzte 12,2% (2010 9%). Die Inflationsrate für 2011 wurde auf 10,2% geschätzt (2010: 11,1%) 
 

(CIA - Central Intelligence Agency: The World Factbook: Egypt, Stand: 10.9.2012, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html, Zugriff 18.9.2012) 
 

Die Grundversorgung dürfte trotz steigender Preise nach wie vor gesichert sein, die wirtschaftliche Lage 
verschlechtert sich jedoch zunehmend (Gehaltsforderungen, Streiks, Milliardenverluste durch die Revolution, 
Ausfälle im Tourismus, Gefahr einer hohen Inflation, bereits zunehmende Arbeitslosigkeit etc). 
 

Der durch die Revolution und die zahlreichen noch andauernden Streiks verursachte wirtschaftliche Schaden 
wird auf mehr als 25 Mrd. Euro geschätzt. Die Börse verlor seit Beginn der Revolution um mehr als 25%. Das 
Wirtschaftswachstum 2011 dürfte auf von 5% (2010) 3,5-4% zurückgehen. 
 

Es wird überdies mit einem Ansteigen der Inflation auf 15% (2010 11,1%) und wegen der Notwendigkeit die 
Subventionen aufgrund der Krisensituation nicht nur nicht einzuschränken, sondern auszubauen sowie der 
bereits erfolgten Lohnerhöhungen in der öffentlichen Verwaltung mit einem Budgetdefizit von 12% (2010: 8%) 
gerechnet. Die offizielle Arbeitslosenrate stieg 2010 auf 9,7% leicht an, dürfte aber tatsächlich bei 25% liegen. 
Um die jährlich etwa 650.000 neu auf den Markt kommenden Arbeitssuchenden zu absorbieren wäre ein BIP-
Wachstum von mindestens 6% notwendig. 
 

(Österreichische Botschaft Kairo: Antwort der OB Kairo, übermittelt per E-Mail vom 7.4.2011) 
 

2. Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus folgender Beweiswürdigung: 
 

2.1. Die Feststellungen zur Identität, zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers sowie zu seiner 
Ausbildung, seiner Berufstätigkeit, seiner familiären Situation in Ägypten und in Österreich sowie zu seinem 
Asylverfahren in der Schweiz im Jahre 2012 ergeben sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des 
Beschwerdeführers im Rahmen der Einvernahmen sowie dem im Akt aufliegenden Schreiben des Bundesamtes 
für Migration vom 12.12.2012. Wirtschaftliche oder sonstige Probleme der in Ägypten verbliebenen 
Familienangehörigen wurden im gegenständlichen Verfahren nicht behauptet. 
 

Die Feststellungen zur zukünftig erwartbaren (existentiellen) Situation des Beschwerdeführers im Falle einer 
Rückkehr ergeben sich aus den obigen Berichten und den diesen nicht entgegenstehenden glaubhaften Angaben 
des Beschwerdeführers im Verfahren. Der Beschwerdeführer hat selbst erklärt, dass er seine Existenz in Ägypten 
durch eigene Erwerbsarbeit habe sichern können. Der Beschwerdeführer hat in seinen Einvernahmen nie 
dargelegt, dass seine in Ägypten lebenden Verwandten (Eltern und Geschwister) einer existentiellen Notlage 
ausgesetzt wären. Von deren Unterstützung - insbesondere in Form einer Unterkunftgebung - ist daher 
auszugehen. 
 

Der Beschwerdeführer hat in seinen Einvernahmen ausdrücklich erklärt, gesund zu sein. In Verbindung mit der 
Berufstätigkeit des Beschwerdeführers vor seiner Ausreise ergibt sich auch seine Arbeitsfähigkeit. Im 
Grundversorgungssystem ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer seit seiner Einreise Leistungen in Anspruch 
nimmt. 
 

2.2. Die Feststellungen zur allgemeinen, politischen und wirtschaftlichen Lage in Ägypten stützen sich auf obige 
Feststellungen, die dem Beschwerdeführer bereits im Rahmen der Einvernahme vom Bundesasylamt vorgehalten 
wurden, die sich schon im angefochtenen Bescheid befinden und denen der Beschwerdeführer im Rahmen der 
Beschwerde nicht substantiell entgegen getreten ist. 
 

3. In rechtlicher Hinsicht ist dazu Folgendes auszuführen: 
 

3.1. Gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 
oder 3a vorgesehen ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes. 
 

3.2. Da der dem vorliegenden Verfahren zugrunde liegende Antrag auf internationalen Schutz nach dem 
31.12.2005 eingebracht wurde, ist das Verfahren gemäß §§ 73, 75 Abs. 1 AsylG 2005 nach den Bestimmungen 
des Asylgesetzes 2005 zu führen. 
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3.3. Gemäß § 23 Abs. 1 AsylGHG (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008 idF BGBl. I 
Nr. 147/2008) sind, soweit sich aus dem AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, auf das Verfahren 
vor dem Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 (AVG), 
BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff 
"Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

3.4. Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates 
zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im 
Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. Eine 
Verfolgung kann gemäß § 3 Abs. 2 AsylG 2005 auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der 
Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe), oder auf Aktivitäten des Fremden 
beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, insbesondere, wenn diese Ausdruck einer 
bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Gemäß § 3 Abs. 3 
AsylG 2005 ist der Antrag bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem 
Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder er einen Asylausschlussgrund gesetzt hat 
(§ 6). 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, 
wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, 
in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so 
liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 
98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass 
der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche 
Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 
8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
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Aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt sich nicht, dass dem Beschwerdeführer in seinem Heimatland 
Verfolgung aus einem der in der GFK genannten Gründe droht. 
 

Selbst bei Wahrunterstellung der vom Beschwerdeführer behaupteten Probleme - Bedrohung bzw. Verleumdung 
durch den Vater seiner Freundin - würde es zu keinem anderen Ergebnis des Verfahrens kommen, zumal es sich 
dabei lediglich um gemeinkriminelle Akte, die dem ägyptischen Staat nicht zugerechnet werden können (vgl. 
etwa VwGH 13.11.2001, Zl. 2000/01/0098; 08.07.2000, 99/20/0203; 21.09.2000, 98/20/0557), handelt. 
 

Der Beschwerdeführer kann nach den getroffenen Feststellungen über den Herkunftsstaat durch die dortigen 
Behörden wirksamen Schutz vor der behaupteten Bedrohung finden. Diesen Feststellungen zufolge haben die 
Sicherheitskräfte nach dem Sturz des Regimes Mubarak ihre Tätigkeit wieder aufgenommen. Dass der 
Beschwerdeführer durch die dortigen Behörden nicht wirksam Schutz vor Bedrohung der behaupteten Art finden 
kann, hat der Beschwerdeführer weder im vorliegenden Verfahren glaubhaft dargetan, noch ist dies aufgrund der 
Feststellungen über die Situation in Ägypten ersichtlich bzw. ist auch nicht davon auszugehen, dass ein solcher 
Schutz aus Gründen, die in der GFK ihren Ursprung haben, versagt worden wäre. 
 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes kommt zudem einer von Privatpersonen bzw. 
privaten Gruppierungen ausgehenden Verfolgung nur dann Asylrelevanz zu, wenn der Staat nicht gewillt oder 
nicht in der Lage ist, diese Verfolgungshandlungen hintan zu halten. Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des 
Staates kann nicht bereits dann gesprochen werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen 
jedwede Übergriffe seitens Dritter präventiv zu schützen. Entscheidend für die Frage, ob eine ausreichend 
funktionierende Staatsgewalt besteht, ist vielmehr, ob für einen von dritter Seite aus den in der 
Flüchtlingskonvention genannten Gründen Verfolgten trotz staatlichen Schutzes der Eintritt eines - asylrelevante 
Intensität erreichenden - Nachteiles aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist 
(VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191). Aus den unwidersprochenen Feststellungen über die Lage in Ägypten ist 
ersichtlich, dass eine ausreichende Schutzfähigkeit und Schutzwilligkeit gegeben ist. Der Beschwerdeführer hat 
jedoch nie auch nur den Versuch unternommen, die Hilfe der zuständigen Behörden in Anspruch zu nehmen. 
 

Zur Abweisung des Asylantrages sei erwähnt, dass auch ein wirtschaftlicher Nachteil unter bestimmten 
Voraussetzungen als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu qualifizieren sein kann, im 
Ergebnis jedoch nur dann, wenn durch den Nachteil die Lebensgrundlage massiv bedroht ist und der Nachteil in 
einem Kausalzusammenhang mit den Gründen der Flüchtlingskonvention steht. Eine solche Bedrohung der 
Lebensgrundlage ist (schon allein aufgrund der entsprechenden Feststellungen über die Versorgungslage im 
Herkunftsstaat, der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers, seiner Ausbildung, Berufstätigkeit und der 
Unterstützung durch seine Familie) nicht gegeben und ein derartiger Kausalzusammenhang ist auch nicht 
ersichtlich. Überdies gibt es keinen stichhaltigen Hinweis auf substanzielle wirtschaftliche Probleme des 
Beschwerdeführers und seiner Verwandten in den Jahren vor seiner Ausreise. Vielmehr wurde vom 
Beschwerdeführer ausdrücklich angegeben, dass er vor seiner Ausreise berufstätig und keiner Notlage ausgesetzt 
gewesen sei. 
 

3.5. Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, der 
Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 
EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 
ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines 
internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind 
Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 
abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiantly real 
risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die 
Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre 
und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen 
Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der 
Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf 
internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines 
tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des 
"real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur 
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allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl.2002/20/0582, 
Zl. 2005/20/0095). 
 

Dem Vorbringen des Beschwerdeführers sind keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass er Gefahr liefe, im 
Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in seine Heimat der Folter oder unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden; es wurde auch nicht vorgebracht, dass er 
von der Todesstrafe bedroht wäre. 
 

Die konkrete individuelle Lebenssituation des Beschwerdeführers vor dem Hintergrund der festgestellten 
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse im Herkunftsstaat führt nicht dazu, dass eine allfällige Abschiebung 
den Beschwerdeführer in eine unmenschliche Lage im Sinne von Art. 3 EMRK bringen würde. Der 
Beschwerdeführer ist ein 26-jähriger Mann, dem im Falle einer Rückkehr nach Ägypten jedenfalls eine 
Unterkunft in seinem Elternhaus (wie schon vor seiner Ausreise) zur Verfügung stehen würde. Damit wäre er 
aufgrund der nach den Feststellungen über die Situation in Ägypten gegebenen Grundversorgung mit 
Lebensmitteln und der Unterstützung durch seine im Heimatland lebenden Verwandten jedenfalls in der Lage, 
seine Grundbedürfnisse zu decken. Überdies ist der Beschwerdeführer gesund und arbeitsfähig, weshalb es ihm 
möglich sein wird, seine Existenz in Ägypten eigenständig zu sichern, wie er dies nach eigenen Angaben auch 
vor seiner Ausreise nach Österreich bereits getan hat. 
 

Durch die Möglichkeit, wieder Unterkunft im Elternhaus in XXXX zu finden, stellt sich die Unterkunftssituation 
jedenfalls als deutlich besser gesichert dar, als die laut dem Erkenntnis des VwGH vom 16.07.2003, Zahl: 
2003/01/0059, zwar als prekär, aber unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK als noch erträglich beurteilte 
Situation der Unterbringung einer fünfköpfigen Familie in einem beheizbaren Zelt in der Größe von 9 
Quadratmetern. 
 

Aufgrund der Situation im Herkunftsstaat ergibt sich auch nicht, dass eine Rückkehr des Beschwerdeführers für 
ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit in Folge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich brächte. 
 

3.6. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung 
zu verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 1 und 2 AsylG 2005 ist eine Ausweisung unzulässig, wenn dem Fremden ein nicht auf das 
AsylG gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder sie eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde. Für 
die Frage, ob eine solche Verletzung von Art. 8 EMRK vorliegt, sind dabei gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 lit. a bis i 
AsylG 2005 - insbesondere - zu berücksichtigten: Die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, 
ob der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war, das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, die 
Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration, die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden, 
die strafgerichtliche Unbescholtenheit, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des 
Asyl-, Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in 
einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, sowie 
die Frage, ob die bisherige Dauer des Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen 
Verzögerungen begründet ist. Würde die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des 
Asylwerbers liegen und die nicht von Dauer sind, Art. 3 EMRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 
die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

Das Bundesasylamt hatte die durch Art. 8 Abs. 2 MRK vorgeschriebene Interessenabwägung im Ergebnis 
mängelfrei vorgenommen. In diesem Zusammenhang sei zunächst darauf hingewiesen, dass der 
Beschwerdeführer bisher nur auf Grund eines Asylantrages zum Aufenthalt berechtigt war, der sich letztlich als 
nicht begründet erwiesen hat (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB 
VwGH 20.12.1999, 99/18/0409; 17.12.2001, 2001/18/0234; 17.12.2001, 2001/18/0142; 17.12.2001, 
2001/18/0162; 

31.10.2002, 2002/18/0217; 27.2.2003, 2003/18/0020; 26.6.2003, 2003/18/0141; 10.9.2003, 2003/18/0147; 
20.2.2004, 2003/18/0347; 

26.2.2004, 2004/21/0027; 27.4.2004, 2000/18/0257). 
 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern und 
(minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche Beziehungen, sofern 
diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 
19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein - Peukert, 
Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; Baumgartner, 
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Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; vgl. auch Rosenmayer, 
Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der bisherigen Spruchpraxis der Straßburger 
Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche 
zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; s. auch EKMR 07.12.1981, B 
9071/80, X-Schweiz, EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 
311) und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); 
EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 1981, 120) anerkannt, 
sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 
1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität wurde von der Kommission auch für die Beziehung 
zwischen Eltern und erwachsenen Kindern gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 
 

Nach ständiger Rechtssprechung der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts kommt dem öffentlichen Interesse aus der 
Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung iSd Art. 8 Abs. 2 EMRK ein hoher 
Stellenwert zu. Der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof haben in ihrer Judikatur ein 
öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende 
Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland 
aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 17.516 und VwGH vom 26.06.2007, Zl. 2007/01/0479). 
 

Es gibt keinen Hinweis auf in Österreich wohnhafte Angehörige des Beschwerdeführers, zu denen eine nähere 
Beziehung oder ein Abhängigkeitsverhältnis bestünde, weshalb die Ausweisung des Beschwerdeführers keinen 
Eingriff in sein Familienleben darstellt. 
 

Die Dauer des Aufenthaltes des Beschwerdeführers im Bundesgebiet von knapp drei Monaten ist als sehr kurz 
zu bezeichnen und wird weiter dadurch relativiert, dass die Einreise illegal und der Aufenthalt bloß aufgrund der 
vorläufigen Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber erfolgt ist. 
 

Im Falle einer bloß auf die Stellung eines Asylantrags gestützten Aufenthalts wurde in einer rezenten 
Entscheidung des EGMR (N. gegen United Kingdom vom 27.05.2008, Nr. 26565/05) auch ein Aufenthalt in der 
Dauer von zehn Jahren nicht als allfälliger Hinderungsgrund gegen eine Ausweisung unter dem Aspekt einer 
Verletzung von Art. 8 EMRK thematisiert. 
 

In seiner davor erfolgten Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt 
der EGMR zu dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des 
Asylwerbers und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der 
Aufenthalt bloß aufgrund ihres Staus als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt 
gerechtfertigt sei, da der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie 
sicher ist. So spricht der EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylweber nicht das 
garantierte Recht hat, in ein Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer 
dann gerechtfertigt, wenn diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs 2 EMRK 
angeführten Grund beruht. Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an 
einer effektiven Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, 
wenn der Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt und auch sozial integriert ist, und selbst dann, 
wenn er schon 10 Jahre im Aufnahmestaat lebte. 
 

In Hinblick auf den Umstand, dass der Beschwerdeführer sein gesamtes Leben - abgesehen von einem 
mehrwöchigen Aufenthalt in der Schweiz im Jahr 2012 - in Ägypten verbracht hat, ist davon auszugehen, dass 
anhaltende Bindungen zum Herkunftsstaat bestehen, zumal dort seine Eltern und Geschwister in gesicherten 
wirtschaftlichen Umständen und ohne ersichtliche Probleme leben. Bezüglich des Beschwerdeführers finden sich 
insgesamt keine schlüssigen Belege für einen Grad der Integration in Österreich, der einer Ausweisung unter 
dem Aspekt des Schutzes des Privatlebens nach Art. 8 EMRK entgegenstehen würde. Der Beschwerdeführer 
geht in Österreich keiner legalen Beschäftigung nach und nimmt Leistungen aus der Grundversorgung in 
Anspruch. Er spricht nicht Deutsch und hat auch sonst keine substanziellen Integrationsbestrebungen glaubhaft 
dargelegt. Die Schutzwürdigkeit des Privatlebens in Österreich ist zudem aufgrund des Umstandes, dass der 
Beschwerdeführer seinen Aufenthalt nur auf einem im Ergebnis nicht berechtigten Antrag auf internationalen 
Schutz gestützt hat, nur im geringen Maße gegeben. 
 

Der Beschwerdeführer verliert die vorläufige Aufenthaltsberechtigung als Asylwerber mit der Rechtskraft des 
vorliegenden Erkenntnisses und er hat keine Möglichkeit, eine Legalisierung seines Aufenthaltes im Inland 
vorzunehmen. 
 

Daher ist davon auszugehen, dass die Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib im Bundesgebiet nur 
sehr geringes Gewicht haben, und gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und 
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den Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen aus der Sicht des Schutzes der öffentlichen Ordnung, 
dem nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ein hoher Stellenwert zukommt, insgesamt in den 
Hintergrund treten. Die Verfügung der Ausweisung ist daher im vorliegenden Fall dringend geboten und 
erscheint auch nicht unverhältnismäßig, zumal für den Beschwerdeführer in weiterer Folge keine Hindernisse 
dagegen bestehen, sich vom Ausland aus um einen Einreise- und Aufenthaltstitel für Österreich zu bemühen. 
 

Die nachteiligen Folgen einer Abstandnahme von einer Ausweisung des Beschwerdeführers wiegen demgemäß 
schwerer als deren Auswirkungen auf seine Lebenssituation. 
 

3.7. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG 2005 hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. 
 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 
43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der Berufung nicht als geklärt anzusehen, 
wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert bekämpft wird oder der 
Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig erscheint, wenn rechtlich 
relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre Entscheidung auf zusätzliche 
Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 
2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). 
 

Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. Was das Vorbringen des Beschwerdeführers in der 
Beschwerde betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen 
hinsichtlich allfälliger sonstiger Fluchtgründe des Beschwerdeführers. 
 

Zum Vorbringen des Beschwerdeführers in der Beschwerde, wonach der Dolmetscher im Rahmen der 
Einvernahme vor dem Bundesasylamt die Angaben des Beschwerdeführers teilweise mangelhaft übersetzt hat 
(wofür es aber keinen Anhaltspunkt im Einvernahmeprotokoll des Bundesasylamtes gibt), ist auszuführen, dass 
selbst bei Wahrunterstellung der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Fluchtgründe (Bedrohung bzw. 
Verleumdung durch den Vater seiner Ex-Freundin) von einer Schutzwilligkeit und Schutzfähigkeit der Behörden 
in Ägypten - wie vorhin ausführlich dargestellt - auszugehen ist. Deshalb konnte auch von der Abhaltung einer 
mündlichen Verhandlung Abstand genommen werden. 
 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


